
Antragsteller/

Kostenträger

O

O

das Ortsgericht: am

Tagebuchnr.

Gemeinde: Ortsteil:

Gemarkung:

Flur:

Flurstück:

Anlagen O Grundbuchauszug

( wenn vorhanden O
in Kopie beifügen) O

Antrag auf Schätzung durch das Ortsgericht
Terminvorschläge erfolgen durch das Ortsgericht

Es wird darauf hingewiesen, dass Gutachten der Ortsgerichte, die beim Finanzamt eingereicht werden sollen, von 

diesem möglicherweise nicht anerkannt werden, wenn diese dem Finanzamt zu niedrig erscheinen (§198 BewG, RB198 

Abs 1 + 3).

          34292 Ahnatal

6 Unterschriften Antragsteller / in                            Datum:

4
Bauakten (Baupläne, Zeichnungen)

Einheitswertbescheid Finanzamt

5 Kosten Die Kosten der beantragten Schätzung werden nach der geltenden

Gebührenordnung für die Ortsgerichte in Hessen erhoben.

3 Grundstück

Straße:                                                             Hausnr.

Grundbuchblatt:

(muss beigefügt sein)

Hiermit beantrage/n ich/wir die Schätzung

für ein bebautes Grundstück / Gebäude

für ein unbebautes Grundstück

O Für dieses Objekt erfolgte bereits eine Schätzung durch

Das Ortsgericht behält sich vor, für kurzfristig abgesagte Termine 

(1 Woche) eine Stornogebühr von 50 € in Rechnung zu stellen.

          Ortsgericht Ahnatal

Datum:   ____.____.20___

          Wilhelmsthaler Straße 3

1 Name, Vorname :

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort: Telefon:

Mobil-Tel. E-Mail:

2 Antrag



Hinweis zum Antrag Schätzung:

Wir führen die Schätzung gerne für Sie durch, müssen Sie allerdings vorher über eine seit
kurzem in Kraft getretene Änderung des für den Bereich der Finanzverwaltung geltenden
Bewertungsgesetzes (BewG) informieren.

Das Bewertungsgesetz regelt die für die Höhe der Steuern maßgebliche Bewertung von
Vermögensegenständen, also auch von Grundstücken und Gebäuden. Der
Steuerpflichtige hat die Möglichkeit, einen sog. „niedrigeren gemeinen Wert“ gegenüber
der Finanzverwaltung nachzuweisen, um deren Bewertung nach unten zu korrigieren.
Während ein solcher Nachweis früher in Hessen auch mit Hilfe einer vom zuständigen
Ortsgericht vorgenommenen Schätzung erfolgen konnte, muss zukünftig ein
Sachverständigengutachten vorgelegt werden, das entweder vom zuständigen
Gutachterausschuss erstellt wurde, oder aber von einer Person, die von einer staatlichen,
staatlich anerkannten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als
Sachverständiger oder Gutachter für die Wertermittlung von Grundstücken bestellt oder
zertifiziert worden ist. Hierzu verweise ich auf den Text unten des § 198 Absatz 2 BewG.
Dies bedeutet, dass ein vom Ortsgericht erstelltes Wertgutachten nicht mehr ausreicht,
um gegenüber dem Finanzamt einen sog. „niedrigeren gemeinen Wert“ nachweisen zu
können.

Prüfen Sie deshalb bitte, ob unsere Schätzung für Ihre Zwecke ausreicht und teilen Sie
uns mit, ob wir die Schätzung für Sie durchführen sollen.

Bewertungsgesetz (BewG) § 198 Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts
(1) Weist der Steuerpflichtige nach, dass der gemeine Wert der wirtschaftlichen Einheit
am Bewertungsstichtag niedriger ist als der nach den §§ 179, 182 bis 196 ermittelte Wert,
so ist dieser Wert anzusetzen. Für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts gelten
grundsätzlich die auf Grund des § 199 Abs. 1 des Baugesetzbuchs erlassenen
Vorschriften.

(2) Als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts kann regelmäßig ein Gutachten des
zuständigen Gutachterausschusses im Sinne der §§ 192 ff. des Baugesetzbuchs oder
von Personen, die von einer staatlichen, staatlich anerkannten oder nach DIN EN
ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachverständige oder Gutachter für die
Wertermittlung von Grundstücken bestellt oder zertifiziert worden sind, dienen.

(3) Als Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts kann ein im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr innerhalb eines Jahres vor oder nach dem Bewertungsstichtag
zustande gekommener Kaufpreis über das zu bewertende Grundstück dienen, wenn die
maßgeblichen Verhältnisse hierfür gegenüber den Verhältnissen am Bewertungsstichtag
unverändert sind.


